
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/7/14 Bkv2/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1980

Norm

RAO §30 Abs3

Rechtssatz

Die Frage, wann die Eintragung eines Rechtsanwaltsanwärters in einer Rechtsanwaltskanzlei durch die allgemein

geforderte fachliche und insbesondere standesethische Berufungsausübung gewährleistet ist, bleibt Ermessensfrage

der Standesbehörde.
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